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 Keine einheitliche Regelung 

 Keine verbindliche Regelung 

 Nur vereinzelte Regelungen 

 Digitalisierung der Akten 

 

Anlass 
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Festlegung eines verbindlichen Ordnungsrahmen für die Archivierung 

von Krankenakten mit den Schwerpunkten 

 

 Erstellung, Transport und Herausgabe von Krankenakten 

 Verantwortung für die Verfügbarkeit 

 Bedarfsorientierter Zugriff 

 Verbindlichkeit 

 Umgang mit Krankenakten und deren Vernichtung 

 Datenschutz und Datensicherheit 

Ziel / Zweck 
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Teilnehmer/innen  am workshop in Greifswald 1.und 2. September 2011 

Veronika Oestreich Bodden Klinik Ribnitz-Domgarten GmbH 

Olaf Franke SER HealthCare Solutions GmbH 

Anke Sauerland Brüderkrankenhaus St.Josef Paderborn 
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 1 Geltungsbereich 

 2  Definition 

 3  Verantwortlichkeiten 

 4  Form der zu archivierenden Patientenunterlagen 

 5  Archivierung von konventionellen Patientenunterlagen 

 6  Archivierung von digitalen Patientenunterlagen 

 7  Aussortierung alter Bestände 

 8  Anforderung, Einsicht und Rückgabe von   

              Patientenakten und Objekten 

 9  Datensicherheit und Datenschutz 

 10  Aktualisierung der vorliegenden Archivordnung  

Inhaltsangabe 
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§1 Geltungsbereich 

 

Diese Archivordnung regelt die Aufbewahrung, die Herausgabe und 

den Umgang mit Patientenakten und Objekten sowie deren 

Vernichtung, unabhängig davon, in wessen Verantwortungsbereich 

sich diese befinden. 
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§2 Definition 

(1) Patientenakte 

      Die Patientenakte erhält Aufzeichnungen über einen Patienten und 

Unterlagen in dessen Behandlungszusammenhang. 

(2) Objekte einer Patientenakte 

• Dokumente, analog und digital 

• Bilder, analog und digital 

• Filme, analog oder digital 

• Verweis auf analoge oder digitale Dokumente und Objekte 

(3) Archiv 

• Lager- und Speicherorte der Patientenakten 

• Lager- und Speicherorte für Bilddokumentationen 

• Lager- und Speicherort für Filme 

• Lagerort für Objekte 
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§3 Verantwortlichkeiten 

 

(1) Verantwortlichkeiten für die Einhaltung der Archivordnung und der zu 

Grunde liegenden Rechtsvorschriften sind alle Beschäftigten des 

Krankenhauses. Alle Personen, die Kontakt zu Patientenakten und Objekten 

sowie zu darin enthaltenden Informationen haben, sind zu einem 

verantwortlichen und datenschutzgerechten Umgang verpflichtet. 

 

(2) Die Dokumentation in den Patientenakten erfolgt gemäß den Regelungen 

zur ärztlichen Standespflicht (MBO) und ist Teil der dem Patienten 

geschuldeten Leistungen aus dem Krankenhausbehandlungsvertrag. 

 

(3) Die Dokumentation in der Krankenakte kann vom verantwortlichen 

ärztlichen Leiter auf andere medizinische Beschäftigte des Krankenhauses 

übertragen werden. 

 

(4) Die Übertragung von Arbeiten zu Abs. 2 und 3 in der Patientenakte auf 

Mitarbeiter des Archivs ist unzulässig. 

 

 
  

  



5Bearb.: 

      Ergebnis workshop Greifswald 1/2-09-2011 

         

 Musterarchivordnung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) Die Gesamtverantwortung für die Patienten- Dokumentation obliegt der 

ärztlichen Leitung des Krankenhauses. 

 

(6) Die Gesamtverantwortung für die Verwahrung von Patientenakten und 

Objekten der administrativen Leitung des Krankenhauses. 

 

(7) Die Mitarbeiter des konventionellen Archivs unterstehen der 

administrativen Leitung. Die Verantwortung des Archivpersonals bezieht 

sich nicht auf den Inhalt der Patientenakte und auf Objekte sondern auf 

deren Archivierung und Verwaltung. 

 

(8) Die Verantwortung für den Betrieb des digitalen Archivs unterliegt dem 

Leiter der IT-Abteilung. 
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§4 Form der zu archivierenden Patientenunterlagen 

 

(1) Die Patientenakten werden nach einer einheitlichen Systematik 

aufgebaut. 

 

(2) Die Patientenakten müssen eindeutig identifizierbar sein. 



6Bearb.: 

      Ergebnis workshop Greifswald 1/2-09-2011 

         

 Musterarchivordnung 

Beispiel einer  

Struktur  

der  zu 

archivierenden  

Krankenakten 
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§5 Archivierung von konventionellen Patientenunterlagen 

 

(1) Nach Abschluss der Behandlung eines Patienten sind die 

vollständigen konventionellen Patientenakten in einem festzulegenden 

Zeitrahmen an das Archiv zu übergeben. 

 

(2) Die Archivierung von Patientenakten und Objekten von Beleg- oder 

Chefärzten im Rahmen einer privatärztlichen Behandlung ist zu 

regeln. Die Mitarbeiter des Archivs dokumentieren den Eingang. 

 

(3) Die Ablage im Archiv erfolgt nach eindeutigen und einheitlichen 

Kriterien.  
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§6 Archivierung von digitalen Patientenunterlagen 

 

(1) Digitale Dokumente sind unmittelbar nach Erzeugung oder Freigabe 

unter Beachtung der Signaturregelungen zu archivieren. 

Unterschriftspflichtige Dokumente sind ausdrücklich freizugeben.  
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§7 Aussortieren alter Bestände 

 

(1) Patientenakten und Objekte müssen entsprechend den gesetzlichen 

Regelungen zu den Verjährungsfristen aufbewahrt werden. 

 

(2) Patientenakten, bei denen die Aufbewahrungspflicht abgelaufen ist, 

sind einer datenschutzrechten Vernichtung zuzuführen. Die 

Vernichtung ist zu protokollieren. 

 

(3) Vor Vernichtung der Patientenakten wird vom Archiv geprüft, ob eine 

Anbietung der Unterlagen nach archivrechtlichen Vorschriften erfolgen 

muss.  
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§8 Anforderung, Einsicht und Rückgabe von Patientenakten und 

Objekten 

 

(1) Die Übermittlung an berechtigte Personen und Institutionen hat nach 

geltendem Datenschutzrecht zu erfolgen. 

 

(2) Die Einsicht ist nur für berechtigte Personen möglich. Wer berechtigt 

ist, wird durch das Berechtigungskonzept fest gelegt. 

 

(3) Alle Zugriffe müssen protokolliert werden. 

 

(4) Die Rückgabe ist zu protokollieren. 
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§9 Datensicherheit und Datenschutz 

 

(1) Die Sicherheit der Daten ist durch geeignete Maßnahmen zu 

gewährleisten. 

 

(2) Archive sind vor Zugang und Zugriff Unbefugter zu schützen. 

 

(3) Der Zugang und Zugriff ist nur für berechtigte Personen möglich. 
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§10 Aktualisierung der vorliegenden Archivordnung  

 

(1) Die Archivordnung sollte regelmäßig überprüft und fortgeschrieben 

werden.  
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Qualitätssicherung durch  

         Clearingstelle & Lenkungsausschuss 
 

Clearingstelle   Zentraler Ansprechpartner  

   Überprüfung & Koordination der Arbeitsabläufe zur 

   reibungslosen Überführung von der konventionellen 

    zur digitalen Krankenakte. 

 

Lenkungsausschuss  Regelmäßige Überprüfung der Qualität der  

   elektronischen Dokumente. 

   Fortschreibung der Krankenhausarchivordnung. 

   Zusammensetzung des Lenkungsausschusses. 


